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Präambel 

 
Die kontinuierliche berufsbegleitende Fortbildung 
gehört zum ärztlichen Selbstverständnis, sichert die 
Qualität ärztlicher Berufsausübung und ist eine 
zentrale Berufspflicht einer jeden Ärztin und eines 
jeden Arztes. Sie ist auch sozialrechtlich verankert.  
 
Zur Erfüllung der Fortbildungsverpflichtung müssen 
Fortbildungsmaßnahmen absolviert werden, die 
eine hohe Qualität besitzen und die Unabhängigkeit 
ärztlicher Entscheidungen wahren.  
 
Zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
sollen Fortbildungsmaßnahmen ressourcenscho-
nend und klimafreundlich gestaltet werden.  
 
Nach § 4 der Berufsordnung für die Ärztinnen und 
Ärzte in Rheinland-Pfalz sind Ärztinnen und Ärzte, 
die ihren Beruf ausüben, verpflichtet, sich in dem 
Umfang beruflich fortzubilden, wie es zur Erhaltung 
und Entwicklung der zu ihrer Berufsausübung erfor-
derlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
notwendig ist.  
 
Diese Fortbildungsordnung regelt insbesondere den 
Nachweis der Erfüllung der Fortbildungsverpflich-
tung, die Anforderungen an Fortbildungsmaßnah-
men und deren Anerkennung durch die Ärztekam-
mern sowie die Bewertung mit Fortbildungspunkten 
anhand der in dieser Ordnung festgelegten Fortbil-
dungskategorien. 
 
Ergänzend zu dieser Fortbildungsordnung gibt die 
Bundesärztekammer fachliche Empfehlungen für 
qualitativ hochwertige Fortbildungsmaßnahmen 
heraus. 
 
Es gehört zu den gesetzlichen Aufgaben der Ärzte-
kammern, die ärztliche Fortbildung zu fördern, zu 
betreiben und zu regeln. Dazu erlassen Ärztekam-
mern auf Grundlage der Heilberufe- und Kammer-
gesetze sowie unter Berücksichtigung der (Muster-) 
Fortbildungsordnung der Bundesärztekammer die 
für ihren Kammerbereich verbindlichen Fortbil-
dungsordnungen. 

 
§ 1 Begriffsbestimmungen 

 
Für die Zwecke dieser Fortbildungsordnung gelten 
folgende Begriffsbestimmungen: 
 
1. Anbieterin oder Anbieter: Wer für die Durchfüh-

rung einer ärztlichen Fortbildungsmaßnahme 
Verantwortung trägt. 

2. Arztöffentlich: Im Rahmen vorhandener Kapa-
zitäten allen Ärztinnen und Ärzten ohne Be-
schränkung auf bestimmte Gruppen zugäng-
lich.  

3. Mitwirkende: Aktiv am wissenschaftlichen Pro-
gramm einer Fortbildungsmaßnahme beteiligte 
natürliche Personen. Dazu gehören insbeson-
dere: Wissenschaftliche Leitung, Referentinnen 
und Referenten, Moderatorinnen und Modera-
toren, Autorinnen und Autoren, Tutorinnen und 
Tutoren. 

4. Organisatorin oder Organisator: Wer in einer 
vertraglichen Beziehung zur Anbieterin oder 
zum Anbieter steht und für diese bestimmte or-
ganisatorische Leistungen übernimmt.  

5. Physische Präsenz: Teilnehmende und Mitwir-
kende befinden sich gemeinsam zur gleichen 
Zeit an einem physischen Veranstaltungsort. 

6. Sponsorin oder Sponsor: Wer eine Fortbil-
dungsmaßnahme finanziell oder auf sonstige 
Weise unterstützt.  

7. Wissenschaftliche Leitung: Eine Ärztin oder ein 
Arzt, die oder der für die inhaltliche und didak-
tische Programmgestaltung sowie für die Aus-
wahl der weiteren Mitwirkenden im Hinblick auf 
deren fachliche Eignung verantwortlich ist. 

8. Wissenschaftliche Veröffentlichung: Eine Pub-
likation einer Autorin oder eines Autors oder 
mehrerer Autorinnen oder Autoren, die forma-
len und inhaltlichen Anforderungen genügt, um 
in einem Review-Verfahren zur Veröffentli-
chung akzeptiert werden zu können. 

9. Wissenschaftliches Programm: Derjenige Teil 
der Fortbildungsmaßnahme, welcher der un-
mittelbaren Vermittlung von Kenntnissen, Fä-
higkeiten oder Fertigkeiten dient. 

10. Virtuelle Präsenz: Teilnehmende und Mitwir-
kende befinden sich gemeinsam zur gleichen 
Zeit online im virtuellen Raum eines Videokon-
ferenzsystems und können live, in Echtzeit 
synchron miteinander kommunizieren.
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§ 2 Zweck der Fortbildung 

 
Die Fortbildung der Ärztinnen und Ärzte dient dem 
Erhalt und der kontinuierlichen Weiterentwicklung 
der beruflichen Kompetenz und somit einer hoch-
wertigen Patientenversorgung. Sie sichert die Quali-
tät ärztlicher Berufsausübung. 
 

§ 3 Inhalt der Fortbildung 

 
(1) Die ärztliche Fortbildung vermittelt unter Be-

rücksichtigung bestehender, neuer und sich 
entwickelnder wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und medizinischer Verfahren die zur Erhaltung 
und Fortentwicklung der auf Grundlage der 
Approbations- und der Weiterbildungsordnung 
erworbenen und zur Berufsausübung erforder-
lichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten.  

 
(2) Die ärztliche Fortbildung berücksichtigt fachge-

bietsspezifische, fachübergreifende und inter-
disziplinäre Inhalte sowie Inhalte für die inter-
professionelle Zusammenarbeit. 

 
(3) Ferner gehören Methoden des Qualitätsmana-

gements, der evidenzbasierten Medizin sowie 
gesundheitssystembezogene Themen, soweit 
sie für die ärztliche Berufsausübung von Be-
deutung sind, ebenso zur ärztlichen Fortbil-
dung wie Inhalte, die der Weiterentwicklung der 
ärztlichen kommunikativen und sozialen Kom-
petenzen und der Vertiefung der Befähigung zu 
unabhängigem wissenschaftlichem Denken 
und Arbeiten dienen. 

 
§ 4 Nachweis der Erfüllung der 

Fortbildungsverpflichtung 

 
(1) Zum Nachweis der Erfüllung der Fortbildungs-

verpflichtung dient das Fortbildungszertifikat 
der Ärztekammer. Das Fortbildungszertifikat 
wird durch die zuständige Bezirksärztekammer 
erteilt, wenn eine Ärztin oder ein Arzt innerhalb 
eines Zeitraumes von fünf Jahren die Teilnah-
me an von der Ärztekammer anerkannten Fort-
bildungsmaßnahmen nachweist, die mit insge-
samt mindestens 250 Fortbildungspunkten be-
wertet wurden.  

 
(2) Die erworbenen Fortbildungspunkte werden 

von der Ärztekammer mittels eines elektroni-
schen Verfahrens dokumentiert. Ärztinnen und 
Ärzte müssen der Anbieterin oder dem Anbie-
ter die für die elektronische Meldung an die 
Ärztekammer erforderlichen Daten zur Verfü-
gung stellen. 

 
(3) Sind Ärztinnen und Ärzte aufgrund von Mutter-

schutz, Elternzeit, Pflegezeit oder wegen einer 
länger als drei Monate andauernden Erkran-
kung nicht berufstätig, verlängert sich der Zeit-
raum nach Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 

 
§ 5 Anerkennungsvoraussetzungen für 

Fortbildungsmaßnahmen 

 
(1) Die Anerkennung einer Fortbildungsmaßnah-

me setzt voraus, dass folgende Anforderungen 
erfüllt werden: 

 
1. Die Fortbildungsmaßnahme muss die Inhalte 

der Fortbildung gemäß § 3 unter Einhaltung 
der Gebote der Neutralität, der Transparenz 
und der Wahrung der Unabhängigkeit ärztlicher 
Entscheidungen vermitteln, sich an der Ziel-
gruppe der Ärztinnen und Ärzte ausrichten und 
einer Kategorie nach § 10 zuzuordnen sein. 

2. Die Fortbildungsmaßnahme muss didaktisch, 
zeitlich und organisatorisch so gestaltet sein, 
dass die Inhalte in geeigneter Weise vermittelt 
und die Lernziele erreicht werden können. 

3. Bei einer Fortbildungsmaßnahme muss ein 
ausgewogener Überblick über den jeweiligen 
Wissensstand entsprechend der diagnosti-
schen und therapeutischen Wahlmöglichkeiten 
vermittelt werden. Insbesondere müssen ein-
schlägige Ergebnisse randomisierter Studien 
aus anerkannten Registern und unabhängiger 
Nutzenbewertungen von Wirkstoffen sowie Di-
agnostik- und Therapieempfehlungen von Leit-
linien berücksichtigt und bei Relevanz darge-
stellt werden. Dazu müssen die einschlägigen 
Optionen mit angemessener Informationstiefe 
und kritischer Bewertung dargelegt werden. 
Insbesondere darf bei der Wissensvermittlung 
kein wissenschaftlich unbegründeter Fokus auf 
nur eine Behandlungsmöglichkeit, einen Wirk-
stoff oder eine Wirkstoffgruppe, ein Präparat 
oder eine Präparategruppe oder ein Produkt 
oder eine Produktgruppe gelegt werden. 

4. Die Fortbildungsmaßnahme muss die Unab-
hängigkeit ärztlicher Entscheidungen wahren 
und diese darf nicht zugunsten wirtschaftlicher 
Interessen beeinflusst werden. Dies setzt ins-
besondere voraus, dass die Fortbildungsmaß-
nahme weder direkt noch indirekt darauf abzielt 
oder in Kauf nimmt, medizinische Entschei-
dungen der Teilnehmenden aufgrund wirt-
schaftlicher Interessen der Anbietenden, Mit-
wirkenden oder Dritter zu beeinflussen. 

5. Fortbildungsinhalte und Marketingaktivitäten 
müssen voneinander getrennt sein, und es dür-
fen keine Vorteile versprochen oder gewährt 
werden, bei denen nach Art oder Umfang der 
Anschein erweckt wird, dass sie die Unabhän-
gigkeit ärztlicher Entscheidungen beeinflussen. 

6. Die Anbieterin oder der Anbieter muss eine 
Ärztin oder einen Arzt als wissenschaftliche 
Leitung einsetzen, die oder der über die für die 
Fortbildungsmaßnahme notwendige fachliche 
und didaktische Qualifikation verfügt. 

7. Die wissenschaftliche Leitung muss das Pro-
gramm der Fortbildungsmaßnahme inhaltlich 
und didaktisch gestalten und die weiteren Mit-
wirkenden so auswählen, dass der Zweck 
neutraler, interessenunabhängiger ärztlicher 
Fortbildung erfüllt wird. Die Mitwirkenden dür-
fen keinen Bindungen unterliegen, welche sie 
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an der objektiven Darstellung der Fortbildungs-
inhalte hindern können. 

8. Die Anbieterin oder der Anbieter, die wissen-
schaftliche Leitung und die weiteren Mitwirken-
den müssen ihre Interessenkonflikte gegen-
über der Ärztekammer und gegenüber den 
Teilnehmenden in geeigneter und nachvoll-
ziehbarer Weise offenlegen. Den Teilnehmen-
den müssen die Interessenkonflikte vor Beginn 
der Fortbildungsmaßnahme verständlich offen-
gelegt werden. 

9. Die Anbieterin oder der Anbieter muss den 
Antrag auf Anerkennung mit allen erforderli-
chen Nachweisen und Unterlagen zur Überprü-
fung der Anerkennungsvoraussetzungen stel-
len; dazu gehören auf Verlangen der Ärzte-
kammer auch Verträge im Zusammenhang mit 
der Fortbildungsmaßnahme, insbesondere sol-
che mit den Mitwirkenden, die Interessenkon-
flikt-Erklärungen, das endgültige Programm der 
Fortbildungsmaßnahme sowie Unterlagen, 
welche den Teilnehmenden ausgehändigt oder 
auf andere Weise zur Verfügung gestellt wer-
den. 

 
 (2) Die Fortbildungsmaßnahme soll arztöffentlich 

sein. 
 
§ 6 Zusätzliche Anerkennungsvoraussetzungen 

bei Sponsoring 

 
Die Anerkennung einer Fortbildungsmaßnahme, die 
gesponsert wird, setzt voraus, dass zusätzlich fol-
gende Anforderungen erfüllt werden: 
 
1. Thema, Gestaltung oder Inhalt der Fortbildung 

sowie die Ankündigung und Durchführung der 
Fortbildungsmaßnahme insgesamt oder ein-
zelner Teile dürfen durch die Sponsorin oder 
den Sponsor weder vorgegeben noch beein-
flusst werden. Eine Beeinflussung ist insbe-
sondere gegeben, wenn durch die Art der Dar-
stellung der Inhalte, ihrer Gewichtung oder 
Schwerpunktsetzung, Präparate, Wirkstoffe 
bzw. Wirkstoffgruppen, Medizinprodukte oder 
Produktgruppen, die von wirtschaftlichem 
Intresse für die Sponsorin oder den Sponsor 
sind, im Rahmen der Fortbildungsmaßnahme 
hervorgehoben werden. 

2. Art, Umfang und Verwendungszweck des 
Sponsorings, die Gesamtkosten der Fortbil-
dungsmaßnahme und die Honorare für die 
Mitwirkenden müssen unter Angabe der kalku-
lierten Teilnehmendenzahl gegenüber der Ärz-
tekammer offengelegt und Verträge mit der 
Sponsorin oder dem Sponsor der Ärztekammer 
auf Verlangen vorgelegt werden. 

3. Die Höhe des Sponsorings muss gegenüber 
den Teilnehmenden der Fortbildungsmaßnah-
me offengelegt werden. Die Offenlegung muss 
für die Teilnehmenden leicht zugänglich sein 
und so rechtzeitig erfolgen, dass sie inhaltlich 
vollständig erfasst werden kann. 

4. Sponsoringleistungen dürfen ausschließlich für 
die Durchführung des wissenschaftlichen Pro-
gramms verwendet werden, die dafür notwen-

digen Kosten nicht überschreiten und ihr Um-
fang muss angemessen sein. 

5. Die Gegenleistung für das Sponsoring besteht 
ausschließlich in der Nennung als Sponsorin 
oder Sponsor, der Möglichkeit zur Einrichtung 
eines Informationsstandes oder der Verteilung 
von Informations- und Werbematerial jeweils 
getrennt von der fachlichen Fortbildung. Dies 
gilt entsprechend für Fortbildungsmaßnahmen, 
die ganz oder teilweise online stattfinden. 

 
§ 7 Pflichten der Anbieterinnen und Anbieter 

 
Mit der Anerkennung ist die Anbieterin oder der 
Anbieter verpflichtet,  
 
1. bei der Ankündigung und Durchführung der 

Fortbildungsmaßnahme für alle Beteiligten klar 
als Verantwortliche oder als Verantwortlicher 
erkennbar zu sein; dies gilt auch, wenn die An-
bieterin oder der Anbieter eine Organisatorin 
oder einen Organisator mit der Durchführung 
der Fortbildungsmaßnahme beauftragt, 

2. auf Verlangen der Ärztekammer einer oder 
mehreren von ihr benannten Personen die un-
entgeltliche Teilnahme an der Fortbildungs-
maßnahme zu ermöglichen, 

3. die Fortbildungsmaßnahme durch die Teilneh-
menden hinsichtlich der in dieser Fortbildungs-
ordnung definierten Anforderungen, insbeson-
dere auch hinsichtlich der Einhaltung der An-
forderungen an die Unabhängigkeit ärztlicher 
Entscheidungen, in geeigneter Weise zu evalu-
ieren, die Mitwirkenden über das Ergebnis der 
Evaluation zu informieren sowie auf Verlangen 
das Evaluationsergebnis der Ärztekammer vor-
zulegen. 

 Die Kammern können Ausnahmen von der 
Evaluationspflicht zulassen, wenn die Fortbil-
dungsmaßnahme nicht gesponsert wird, 

4. den Teilnehmenden nach Beendigung der 
Fortbildungsmaßnahme die Teilnahme zu be-
scheinigen. Soweit eine elektronische Erfas-
sung der Teilnehmer nach den Vorgaben der 
Bezirksärztekammer erfolgt, ist eine gesonder-
te Bescheinigung nicht erforderlich; 

5. innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung der 
Fortbildungsmaßnahme die zur Dokumentation 
der Teilnahme erforderlichen Daten der Ärztin-
nen und Ärzte mittels des von der Bundesärz-
tekammer bereitgestellten elektronischen Ver-
fahrens an die Ärztekammer zu übermitteln. 

 
§ 8 Antragstellung zur Anerkennung von 

Fortbildungsmaßnahmen 

 
(1) Die Anerkennung erfolgt auf Antrag des Anbie-

ters bei der für den Veranstaltungsort zustän-
digen Bezirksärztekammer.  
Für die Anerkennung von ganz oder teilweise 
in physischer Präsenz durchgeführten Fortbil-
dungsmaßnahmen ist die Ärztekammer zu-
ständig, wenn in ihrem Kammerbezirk der phy-
sische Präsenzteil der Fortbildungsmaßnahme 
durchgeführt wird.  
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Abweichend davon ist die Landesärztekammer 
zuständig für die Zertifizierung von 
 
­ Fortbildungsmaßnahmen über 100 Teilneh-

mer; 
 

­ Online-Veranstaltungen von Anbietern mit 
Sitz in RLP, inkl. E-Learning; 
 

­ Fortbildungsmaßnahmen von Anbietern aus 
RLP, die außerhalb der Bundesrepublik 
durchgeführt werden. 

 
Die Landesärztekammer überträgt diese Auf-
gabe auf die Akademie für Ärztliche Fortbil-
dung.  
In allen anderen Fällen ist die Bezirksärzte-
kammer zuständig, wenn sich der Sitz der An-
bieterin oder des Anbieters in ihrem Kammer-
bezirk befindet.  

 
(2) Die Anbieterin oder der Anbieter hat den An-

trag mindestens vier Wochen vor Beginn der 
Fortbildungsmaßnahme mit den vollständigen, 
für die Antragsbearbeitung notwendigen Unter-
lagen (§ 5 Absatz 1 Nummern 8 und 9, § 6 
Nummer 2) zu stellen. Davon ausgenommen 
sind Fortbildungsmaßnahmen der Kategorien E 
und F. Einem Antrag der kurzfristiger vor Ver-
anstaltungsbeginn eingereicht wird, kann statt-
gegeben werden, sofern er keine besondere 
Schwierigkeit aufweist und die Bearbeitung si-
chergestellt werden kann.  

 
(3) Die Anbieterin oder der Anbieter ist zur Mitwir-

kung verpflichtet, soweit eine weitere Sachver-
haltsermittlung erforderlich ist oder Nachweise 
zu erbringen sind. 

 
(4) Die Anbieterin oder der Anbieter ist zur Nut-

zung elektronischer Antragsverfahren verpflich-
tet, die die Ärztekammer in RLP sowie die 
Akademie für Ärztliche Fortbildung zu diesem 
Zwecke bereitstellen. 

 
§ 9 Anerkennung von Fortbildungsveranstaltern 

 
(1) Auf Antrag kann einem geeigneten Anbieter 

durch den Vorstand der Landesärztekammer 
für bestimmte von ihm geplante und durchge-
führte Fortbildungsmaßnahmen im Zuständig-
keitsbereich der anerkennenden Kammer die 
Zusicherung erteilt werden, dass diese ohne 
Einzelprüfung anerkannt werden. Die Zusiche-
rung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
und kann darüber hinaus mit weiteren Neben-
bestimmungen versehen werden. Es ist sicher-
zustellen, dass der Veranstalter Anbieter bei 
der Durchführung dieser Fortbildungsmaßnah-
men nachweislich die Bestimmungen der Fort-
bildungsordnung befolgt. 

 
§ 10 Fortbildungskategorien und Bepunktung 

 
(1) Fortbildungsmaßnahmen werden einer Katego-

rie zugeordnet und mit Punkten bewertet. Fol-
gende Kategorien für Fortbildungsmaßnahmen 
sind für den Fortbildungsnachweis geeignet 
und werden wie folgt bewertet: 

• Kategorie A 

Vortragsveranstaltung mit Diskussion: 
1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit 
1 Zusatzpunkt bei dokumentierter Lernerfolgs-
kontrolle pro Fortbildungsmaßnahme 

• Kategorie B 

Kongresse im In- und Ausland, welche nicht 
von anderen Kategorien erfasst werden: 
3 Punkte pro 1/2 Tag (mindestens 4 Stunden 
Anwesenheit) bzw. 6 Punkte pro Tag (mindes-
tens 8 Stunden Anwesenheit)  

• Kategorie C 

Fortbildung in Kleingruppen (max. 25 Perso-
nen) mit konzeptionell vorgesehener Beteili-
gung der Teilnehmenden (z. B. praktische 
Übung, Workshop, Qualitätszirkel, Fallkonfe-
renz, Balintgruppe, Supervision, Literaturkon-
ferenz, Peer Review): 
1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit 
1 Zusatzpunkt pro Maßnahme für bis zu 5 
Fortbildungseinheiten/höchstens 2 Zusatz-
punkte pro Tag 
1 weiterer Zusatzpunkt bei dokumentierter 
Lernerfolgskontrolle pro Fortbildungsmaßnah-
me 

• Kategorie D 

Fortbildungsbeiträge in Printmedien oder als 
elektronisch verfügbare Version mit nachge-
wiesenem Bestehen einer obligatorischen 
Lernerfolgskontrolle als Fragentest:  
1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit 
bei bestandener Lernerfolgskontrolle 

• Kategorie E 

Selbststudium durch Fachliteratur sowie Lehr-
mittel: 
Innerhalb dieser Kategorie werden ohne Ein-
zelnachweis 50 Punkte für fünf Jahre aner-
kannt.  

• Kategorie F 

Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Vor-
träge: 
Tätigkeit als Autorin oder Autor: 5 Punkte pro 
wissenschaftliche Veröffentlichung 
Referierendentätigkeit / Qualitätszirkelmodera-
tion / wissenschaftliche Leitung: 1 Punkt pro 
Beitrag, unbenommen der Punkte für die per-
sönliche Teilnahme 
Innerhalb dieser Kategorie werden maximal 50 
Punkte für fünf Jahre anerkannt. 
Über Maßnahmen der Kategorie F muss die 
Ärztin oder der Arzt einen geeigneten Nach-
weis führen. 

• Kategorie G 

Hospitationen: 
1 Punkt pro Stunde, höchstens 8 Punkte pro 
Tag 

• Kategorie H 

Curricular vermittelte Inhalte, z. B. Curricula 
der Bundesärztekammer (BÄK-Curricula), Wei-
terbildungskurse gem. (Muster-) Kursbüchern 
der Bundesärztekammer:  
1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit 

• Kategorie I 

Tutoriell unterstütztes eLearning (online ba-
siertes, inhaltlich definiertes, angeleitetes 
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Selbststudium) gemäß den Qualitätskriterien 
eLearning der Bundesärztekammer mit nach-
gewiesenem Bestehen einer obligatorischen 
Lernerfolgskontrolle als Fragentest:  
1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit 
bei bestandener Lernerfolgskontrolle 
Bei vollständiger Erfüllung der qualitätsstei-
gernden Kriterien eLearning der Bundesärzte-
kammer für jeweils bis zu 8 Fortbildungseinhei-
ten eLearning 1 Zusatzpunkt 

• Kategorie K 

Blended Learning-Fortbildungsmaßnahme in 
Form einer inhaltlich und didaktisch miteinan-
der verzahnten Kombination aus tutoriell un-
terstütztem eLearning gem. Qualitätskriterien 
der Bundesärztekammer und Präsenzveran-
staltungen: 
1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit 
Bei vollständiger Erfüllung der qualitätsstei-
gernden Kriterien eLearning der Bundesärzte-
kammer für jeweils bis zu 8 Fortbildungseinhei-
ten eLearning 1 Zusatzpunkt 

• Kategorie L 

Zusatzstudiengänge:  
1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit 

 

(2) Nicht geeignet und damit nicht anerken-
nungsfähig sind insbesondere Aktivitäten, 
die Teil der regulären beruflichen Tätigkeit 
oder Praxis der Ärztin oder des Arztes 
sind. Hierzu zählen beispielsweise Fallbe-
sprechungen und fachgebietsspezifische 
Visiten unter Verwendung von patienten-
individuellen, unverschlüsselten Behand-
lungsdaten oder klinische Routinen. Des 
Weiteren sind Wohltätigkeitsarbeit, huma-
nitäre Dienste, Mentoring, Begutachtung, 
Mitarbeit in einem Ausschuss, einem Rat, 
einem Vorstand, einer Delegiertenver-
sammlung oder in ähnlichen Gremien so-
wie betriebswirtschaftlich orientierte Inhal-
te, die keine nachvollziehbare Auswirkung 
auf die Patientenversorgung haben, son-
dern der reinen Finanzoptimierung dienen, 
nicht anerkennungsfähig. 

 
(3) Soweit eine Fortbildungsmaßnahme die 

Präsenz der Teilnehmenden erfordert (Ka-
tegorien A, B, C, G, H, K und L), kann sie 
in physischer Präsenz oder in virtueller 
Präsenz im Rahmen eines Live-Webinars 
oder in hybrider Form als eine Kombinati-
on aus physischer und virtueller Präsenz 
durchgeführt werden. Die Durchführung in 
virtueller Präsenz ist nur zulässig, wenn 
sich Teilnehmende und Mitwirkende wäh-
rend der gesamten Dauer der Fortbil-
dungsmaßnahme zeitgleich im virtuellen 
Raum befinden, die direkte synchrone 
Kommunikationsmöglichkeit in Echtzeit 
zwischen Teilnehmenden und Mitwirken-
den über Audio-, Video- und Chatfunktio-
nen gewährleistet und sichergestellt ist, 
sodass die Inhalte der Fortbildungsmaß-

nahme vollumfänglich vermittelt werden 
können und das Lernziel erreicht werden 
kann. Die Anbieterin oder der Anbieter hat, 
soweit notwendig auch wiederholt, eine 
geeignete Anwesenheitskontrolle durchzu-
führen. 

 
(4) Soweit Lernerfolgskontrollen durchgeführt 

werden, müssen diese der Zielgruppe, 
dem Umfang der Fortbildungsmaßnahme 
und dem Lernziel angemessen sein sowie 
den Erfordernissen nach dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft entsprechen. 

 
§ 11 Gegenseitige Anerkennung von 

Fortbildungsmaßnahmen 

 
(1) Die von anderen Ärztekammern anerkann-

ten Fortbildungsmaßnahmen werden für 
das Fortbildungszertifikat angerechnet. 

 
(2) Die von anderen Ärztekammern ausge-

stellten Fortbildungszertifikate werden an-
erkannt. 

 
(3) Fortbildungsmaßnahmen, die von einer 

anderen Heilberufskammer anerkannt 
wurden, können für das Fortbildungszerti-
fikat der Ärztekammer angerechnet wer-
den. 

 
§ 12 Ausländische Fortbildung 

 
(1) Ausländische Fortbildungsmaßnahmen 

sind für das Fortbildungszertifikat anrech-
nungsfähig, soweit sie den Anforderungen 
dieser Fortbildungsordnung im Grundsatz 
entsprechen. 

 
(2) Die Ärztin oder der Arzt muss einen 

Nachweis über die Art der Fortbildung füh-
ren, der es gestattet, die Einhaltung der 
Voraussetzungen dieser Fortbildungsord-
nung zu prüfen. 

 
§ 13 Sonstige Regelungen 

 
(1) In Fragen der Fortbildung wird die Lan-

desärztekammer durch den Fortbildungs-
ausschuss beraten. 

 
(2) Der Vorstand der Landesärztekammer 

kann ergänzende Empfehlungen zur ärzt-
lichen Fortbildung in Rheinland-Pfalz er-
lassen. 

 
§ 14 Inkrafttreten 

 
Die diese Fortbildungsordnung tritt am 
01.01.2026 in Kraft. 
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